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II- der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN XIV. Gesetzgebungsperiode "i 976 01 Wlen, ' 23 

z. 6972-Pr.,2/75 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

34 lAS 

1976 -01" 2 7 
zu .,., IfIJ 

Parlament 
Wie n 10 

Auf die A.l.'1frage der Abgeordneten Dro Fiedler und Genossen 

vom 28. November 1975, Nro 14/J, betreffend Abschaffung der 

Ve:::-pflichtung zur Abgabe der monatlichen Umsatzsteuervoran­

meldungen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1) und 2): 

Im Interesse eines kontinuierlichen und zeitnahen UmBatzsteuer .... 

aufkommens u~d nicht zuletzt im Hinblick auf eine zeitnahe 

Umsatzst-euerstatistik kann von einer Verpflichtung zur Abgabe 

von UmsatzsteuervoraIl...meldungen nicht Abstand genommen vIerden • 

Zu 3): 

Die Ausfüllung des Umsatzsteuervoranmeldungsformulars kann für 

einen Unternehmer, der seinen Aufzeichnungsverpflichtungen nach 

§ 18 des Umsatzsteuergesetzes 1972 ordnungsgemäß n.achkommt, keine 

vJesentliche Mehrarbeit bedeuten. In derUmsatzsteuervoranmeldul1g 

ist lediglich eine Zusanmenfassung der für eine exakte Berechnung 

der Umsatzsteuervorauszahlung not\1endigen Daten und Rechen­

operationen enthalten., Wenn also behauptet wird, daß für die 

'ltlirtschaftstreibenden die Aufbereitungsarbeiten zur Ausfüllung 

des Umsatzsteuervoranneldungsformulares, \1elche lediglich eine 

Rekapitulation der Berephn-ung der Vorauszahlungen darstellen, 

ein nicht mehr tragbares Ausmaß angenor.:uner:. hätten, so läßt diese 

Behauptung den Schluß zu, daß die Unterne:b...ner olme Verpflichtung 

zur Abgabe von Voranmeldungen eine exakte BerecLjuDt; der Umsatz­

steuervorauszahlunge:i kaum. durchführen 'würden. Darüber hinaus 

ist im Falle eines Überschusses zugunsten d,es Unternehmers die 

Umsatzsteuervoranmeldung der einzige\rJeg, diesei1 Überschuß 

ge 1 t end, zu machen .. , 
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r·'ji t dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen des Umsatzsteuer­

'gesetzes 1972, insbesondere der Besteuerung des Selbstverbrauches, 
• 

"'lird eine 1-vei tgehende Vereinfachung der Umsatzsteuervoranmeldung 

möglich ,·[erden. Zu gegebener Zeit wird geprüft'\tJerden, inwie­

\·:ei t dann mit einer Allonge zum Erlagschein das Auslangen 

gefunden werden kann. 

Ein gänzlicher Verzicht auf die Umsatzsteuervora:nmeldungen 'vird 

aber auch in der Zukunft nicht möglich sein .. Dies nicht nur 

im Interesse der Sicherung des Steueraufkommens, sondern darüber 

hinaus auch ''Jegender auf Grund der Umse..tzsteuervoranmeldungen 

möglichen zeitnahen Unsatzsteuerstatistik, vielehe eine vJichtige 

Grundlage für "1irtschaftspoli tische Uberlegungen u::J.d Entschei­

dungen darstellto 

Was die Behauptung betrifft, die Finanzver1'Tal tung sei kaum in 

der Lage, die eingelaufenen Formulare zeitgerecht zu überprüfen 

und so die beabsichtigte Kontrolle wirksam \verden zu lassen, 

wird entgegeYlgehalten, daß durch die im Rahnen des automati­

sierten Abgabeneinhebungs- und Abgabenverrecr~~ungsverfahrens 

getroffenen organisatorischen und datenverarbeitungstechnischen 

r-Iaßnahmen die zeitgerechte Überprü.fung :und statistische Aus..;. 

vJertung der ei:c:gebrachter.: Unsatzsteuervoranmeldungen sicher­

gestellt ist. Die Bearbeitung beschränkt· sich dabei nicht nur 

auf die bloße Uber,..;achung der Entrichtung der entsprechenden 

Umsatzsteuerbeträge , sondern es werden darü"ber hinaus auch Un­

stimmigkei ten z't'iischen Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatz~ 

steuerzahlungena1.lfgedeckt, bei deren Bereinigung in zahlreichen 

Fällen Fehler sowohl im Interesse der Abgabepflichtigen als 

auch der Abgabenverwaltung richtiggestellt werden können. 
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